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 Veröffentlicht am 23.06.1998

Index

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

FamLAG 1967 §30a Abs1;

Rechtssatz

Als Schulweg kann nicht jene Wegstrecke angesehen werden, die der Schüler - zumeist an Wochenenden - zwischen

dem Hauptwohnort und einer weiteren Wohnung als Zweitunterkunft zurücklegt.
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